
Schulwechsel
Beitrag von „Referendarin“ vom 9. Februar 2009 17:53

In NRW ist es so, dass du, wenn du mindestens ein Jahr wegen der Elternzeit beurlaubt bist
(Achtung, der Mutterschutz zählt nicht mit rein, die reine Beurlaubungzeit muss also
mindestens ein Jahr und einen Tag betragen) und du dann wiederkommst, einen Anspruch hast,
mit Kind wohnortnah versetzt zu werden. Wohnortnah heißt in diesem Fall unter 30 km zu
deinem Wohnort.

Ob es sowas in Niedersachsen auch gibt, weiß ich nicht. Ich würde mich aber mal bei der
Bezirksregierung oder dem Kultusministerium (ich weiß nicht, wer genau in Niedersachsen der
Arbeitgeber ist, hier ist es die Bezirksregierung) erkundigen.
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